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Äar. Zwischen Zaberg und Kiesen kann eine fahrbare
hölzerne Brücke erbauen und ein Brückengeld bezogen

werden, 82.

Abzugstraktat mit Griechenland, 164.
mit Oesterreich, 24.
mit Sachsen-Meinungen, 28.

Adjunktenstellen für den Straßen- und Wasserbau
werden aufgehoben, 101.

Admissionsscheine. Zu derselben Ausfertigung wer¬
den Formulare gedruckt, 186.

Amtliche Güterverzeichnisse. Gebrauch des
Stempelpapiers, 117.

Amtsgerichte. Beeidigung derselben, 185.

Amtsgerichtspräsidenten. Weisung für die Haupt¬
untersuchungen bei Kriminalvergehen, 21.

Amtsschaffnereien. Dekret über derselben Fortbe¬
stand mit einigen Veränderungen. Neue Bestimmung

der Befoldungen, 176.

Amtsfchützengesellschaften. Reglement für die¬

selben, 90.

Armenrechnungen. Die Einnahmen sollen gehörig
bescheinigt, und namentlich für die bezogenen Bußen
Belege beigefügt werden, 97.
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Auslieferung der Verbrecher. Dabei follen die Vor¬
schriften der Konkordate vom 8. Juni 1809 und
8. Juli 1818 genau befolgt werden, 161.

Badener-Konferenz über katholisch-kirchliche Ange.
legenheiten, 6.

Errichtung eines. Metropolitanverbandes, 6. Rechte
und Verhältnisse des Staats in Kirchensachen, 8.
Vollziehungsartikel, 12. siltit dem römischen Hofe
soll unterhandelt werden,'16.

Bergbau foll ohne Bewilligung der Regierung nicht
betrieben werden, 23.

Bern. Die Befoldung der Lehrer an der Elementar¬
schule bestimmt, 130.

Besoldung der vier Bezirksingenieurs, 101.
des Normalschuldirektors, 109.
des Hauptlehrers der Normalichule, 109.
der HülfSlehrer der Normalfchule, 110.
des Normalschulökonomen oder Buchhalters, 110.
der Lehrer an der Elementarschule in Bern, 130.
des Regierungsstatthalters zu Nidau, 170.
des Staatsschreibers, 173.
der Schaffner, 177.
des zweiten Sekretärs des Erziehungsdepartements,

183.
des Stempeldirektors, 184.

Bezirksingenieurs. Vier für den Kanton anzu¬
stellen, 101.

Biel. Die Stadt soll der Hauptort eines eigenen Amts¬
bezirkes sein, 3.

Bittschriften. Weisung an die Regierungsstatthalter
in Betreff der an die Regierung und die Behörden
einzusendenden Bittschriften, 17.

Bodenzinfe von Gemeinden, Korporationen und Pri¬
vaten werden denen des Staats gleichgestellt, 106.

Brabänter, halbe und Viertelsthaler werden außer
Kurs gefetzt, 100.
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Branda «stalten. Die Feuerordnung und übrige
dießörtige Vorschriften follen genau gehandhabt
werden, 98.

Brennholz. Abänderung des Langemaßes, 169.

Brodtaxe wird aufgehoben und der Brodverkauf unter
Vorbehalt der nöthigen Polizeivorfchriften freigegeben,

192.

Buchholterberg, Gützenfchwendi und Wachseldorn
bilden eine eigene Urversammlung, 174.

Budget für das Jahr 1837, 37.
Bußen zu Handen der Armen sollen in den Armen»

rechnungen mit den erforderlichen Belegen begleitet
fein, 97.

Vorfchrift über die Zufprechung und Vertheilung, 190.

Canzlei (Staats-). Derselben die Sekretärstelle des

diplomatischen Departements übertragen, 172.

Casse «Verifikationen. Die Vorschriften des De¬
krets vom I. Mai 1834 erleichtert, 119.

Criminalvergehen. Weifung für die Vor- und
Hauptunterfuchungen, 21.

Diplomatisches Departement. Die Sekretär¬
stelle aufgehoben und der Staats - Canzlei übertragen,

172.

Dispensationsrecht bei Ehehindernissen wird erwei-
tert, 113.

Eheeinsegnungen während der heiligen Zeit, 157.

Ehehindernifse, gesetzliche. Erweiterung des Dispen¬
sationsrechts, 113. Vorschrift über die einzugebenden

Dispenfationsbegehren, 188.

Eichmeister. Derselben Instruktion, 141. Tarif, 147.

Eidesunterweisungen. Bezahlung daheriger Ge¬

bühren, 158.

Emanzipation. Im Leberberg werden die Artikel476
bis und mit 487 des Ooüs eivil aufgehoben, da-
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gegen soll die Satzung 165, Nr. 3 und 4 des Per-
sonenrechts Regel machen, 19.

Erziehungsdepartement erhaltet einen Kredit von
Fr. 10,999 für Schullehrer in armen Gemeinden,

36.
Die Besoldung des zweiten Sekretärs erhöht, 183.

Familienkisten. > «^,. i^><,
Familienstiftungen. Gesetz darüber, 102.

Feu er ordnung und iibrige dießörtige Vorfchriften
follen genau gehandhabt werden, 98.

Freizügigkeitsvertrag mit Griechenland, 164.
mit Oesterreich, 24.
mit Sachsen-Meinungen, 28.

Eeldstagliche Liquidationen. Vertrag mit dem König¬
reiche Sachsen, 120.

Gemeinden, arme. Beitrag an die Schullehrerbe¬
soldungen, 36.

Gemeindsverwaltungen sollen genau beaufsichtigt
werden, 125.

Formular einer Kontrolle über Ablegung der
Gemeindsrechnungen, 127.

Gerichtsprä fidenten (Amts-). Weifung für die
Hauptunterfuchungen bei Kriminalvergehen, 21.

Gefchlechtskisten. Gefetz darüber, 102.

Gewichte und Maße. Instruktion für die Eichmei¬
ster, 141. Tarif, 147.

Neue schweizerische. Dekret zu Einführung derfelben,

181.
Tabellen zu Vergleichung der neuen Gewichte mit

den alten, siehe am Ende.

Griechenland, Königreich. Freizügigkeitstraktat mit
der Schweiz, 164.

Grundeigenthum der Privaten das von dem Staate
für Straßen in Anspruch genommen wird. Dafür
bedarf es keines besondern Vertrages mit gericht-
licher Fertigung, 171.
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Güterverzeichnisse, amtliche. Gebrauch des Stem»
pelpapiers, 117.

Gützenschwendi, Buchholterberg und Wachseldorn
bilden eine eigene Urversammlung, 174.

Hauptuntersuchungen bei Kriminalvergehen. Wei.
sung darüber, 21.

Heirathen während der heiligen Zeit, 157.

Holz (Brenn-). Aenderung des Längemaßes, 169.

Hunde. Verordnung in Betreff der Wuthkrankheit,
135. Die Bußen fallen dem Verleider zu, 149.

Zaberg. Erbauung einer Brücke über die Aar und
Beziehung eines Brückengeldes, 82.

St. Immer. Von dieser Kirchgemeinde wird Son-
villier getrennt, 179.

Ingenieurs (Bezirks-). Vier für den Kanton anzu»
stellen, 101.

Kanzlei (Staats-). Derselben die Sekretärstelle des

diplomatischen Departements übertragen, 172.

Kassenverifikationen. Die Vorschriften des De¬
krets vom 1. Mai 1834 erleichtert, 119.

Katholiken (deutsche) im Leberberg. Stipendien für
die, welche in einer öffentlichen Anstalt der Diozefe
zu studiren wünschen, 140.

Katholische kirchliche Angelegenheiten. Errichtung
eines Metropolitanverbandes, 6. Rechte und
Verhältnisse des Staats in Kirchensachen, 8.
Vollziehungsartikel, 12. Mir dem römischen Hofe soll
unterhandelt werden, 16.

Kiefen. Erbauung einer Brücke über die Aar und
Beziehung eines Brückengeldes, 82.

Kirchliche Angelegenheiten, siehe katholische.

Konkursfälle. Vertrag mit dem Königreiche Sach¬
sen, 120.
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Kopulationsscheine. Zu derselben Ausfertigung
werden Formulare gedruckt, 186.

Laufen. Dem Amtsverweser und Amtsgerichtspräsi¬
denten zu Heizung ihrer Bureaux und Audienzlokale

Holz verzeigt, 129.

Leberbergische Amtsbezirke. In Betreff der Mehr-
jährigkeitserklärung werden die Artikel 476 bis und
mit 487 des <?«à« «ivil aufgehoben, dagegen soll
die Satzung 165, Nr. 3 und 4 des Perfonenrechts
Regel machen, 19.

Stipendien für deutsche Katholiken, die in einer
öffentlichen Anstalt der Diözese zu studiren
wünschen, 140.

Luzerner-Konferenz über katholische kirchliche An¬
gelegenheiten, 6. Metropolitanverband, 6. Rechte
und Verhältnisse des Staats in Kirchensachen, 8.
Vollziehungsartikel, 12. Mit dem römischen Hofe
foll unterhandelt werden, 16.

Majorate follen nach dem Gefetze über die Familien¬
kisten behandelt werden, 104.

Maße und Gewichte. Instruktion für die Eichmeister,
141. Tarif, 147. Abänderung des Längemaßes
für das Brennholz, 169.

Neue fchweizerifche. Dekret zu Einführung derfel¬
ben, 181.

Tabellen zu Vergleichung der neuen Maße mit den

alten, siehe am Ende.

Mehl. Der Verkauf wird unter Vorbehalt der nöthi¬
gen Polizeivorfchriften freigegeben, 192.

Mehrjährigkeitserklärungen. Zm Leberberg wer¬
den die Artikel 476 bis und mit 487 des Oolls «ivil
aufgehoben, dagegen foll die Satzung 165, Nr. 3
und 4 des Personenrechts Regel machen, 19.

Militärkreise. Neue Eintheilung derselben, 150.

Militärs, heimkehrende. Tagesbefehl, 159.
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Mineralienausbeutung soll ohne Bewilligung der
Regierung nicht unternommen werden, 23.

Münchenbuchsee. Normalanstalt zu Bildung der
PrimarschulleKrer, III.

Neuenstadt. Dem Amtsverweser und Amtsgerichts¬
präsidenten zu Heizung ihrer Bureaux und Audienzlokale

Holz verzeigt, 129.

Nidau. Des Regierungsstatthalters Besoldung auf
Fr. 1600 gesetzt, 170.

Normalanstalten zu Bildung der Primarschullehrer.
Gesetz darüber. Allgemeine Bestimmungen, 108.
Besondere Bestimmungen. Anstalten zu Münchenbuchsee

und zu Pruntrut, III.
Oesterreich. Freizügigkeitsvertrag mit der Schweiz, 24.

Ohmgeld einzelner Ortschaften wird aufgehoben, 128.
Verwaltung wird beibehalten, 176.

Pfarrämter des deutschen Kantonstheils erhalten für
die, Ausfertigung der amtlichen Scheine gedruckte
Formulare, und sollen die Verkündungsscheine nicht
mehr versiegeln, 186.

Polizeivergehen. Wegen Stellung der Fehlbaren
sollen die Vorschriften des Konkordats vom 7. Zuni
1810 und 9. Juli 1818 genau befolget werden, 161.

Post. Dekret über die Behandlung der liegengebliebe¬
nen Gegenstände, 133.

Primarschullehrer erhalten aus der Staatskasse
eine Gehaltszulage, 33.

Beitrag an ihre Besoldungen in armen Gemeinden, 36.
Gesetz über die Errichtung der Normalanstalten, 108.

Pruntrut. Normalanstalt zu Bildung der Primar¬
schullehrer, III.

Regierungsstatthalter. Weisung in Betreff der
an die Regierung und die Behörden einzusendenden
Bittschriften und Vorstellungen, 17.
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Weisung für die Vor- und Hauptuntersuchungen bei

Kriminalvergehen, 21.
Sollen die Gemeindsverwaltungen genau beaufsichtigen,

125.
Wünsche der Wahlversammlungen zu Wiedererwählung.

Wie dabei zu verfahren, 131.

Sachsen-Meinungen, Herzogthum. Freizügigkeitsver-
trag mit der Schweiz, 28.

Königreich. Vertrag mit der Schweiz über Konkursfälle,

120.

Schaffnereien. Dekret über derselben Fortbestand,
mit einigen Veränderungen. Neue Bestimmung
der Besoldungen, 176.

Schuldtitel, abbezahlte. Weisung in Betreff der
Kanzellierung, 88.

Schullehrer (Primär-) erhalten aus der Staatskasse
eine Gehaltszulage, 33.

Beitrag an ihre Besoldungen in armen Gemeinden, 36.
Gesetz über die Errichtung der Normalanstalten, 108.

Schützengesellschaften (Amts-) Reglement für die¬

selben, 90.

Sicherheitsverein wird aufgehoben, 86.

Soldaten, heimkehrende. Tagesbefehl, 159.

Sonvillier wird von St. Immer getrennt und zu
einer eigenen Pfarrgemeinde erhoben, 179.

Staatskanzlei. Derfelben die Sekretärstelle des
diplomatischen Departements übertragen, 172.

Staatsschreiber. Dessen Befoldung bestimmt, 173.

Stempeldirektor. Dessen Besoldung bestimmt, 184.

Stipendien für deutsche Katholiken aus dem Leber¬

berg, welche in einer öffentlichen Anstalt der Diözese

zu studiren wünschen, 140.

Straßen. Für das von dem Staate in Anspruch
nehmende Privateigenthum bedarf es keines besondern

Vertrages mit gerichtlicher Fertigung, 171.



203

Straßenbau. Die Admnkèenstelle aufgehoben,

Tagesbefehl für heimkehrende Militärs, 159.

Tauf- und > Zu derfelben Ausfertigung werden
Todtenfcheine. Formulare gedruckt, 186.

Verbrecher. Zn Betreff derfelben Auslieferung fol¬
len die Vorschriften der Konkordate vom 8. Zuni
1809 und 8. Juli 1818 genau befolget werden, 161.

Vereine. Dafür anzuwerben ist verboten, 87.

Verkündungsscheine follen auf gedruckten Formu¬
laren ausgefertigt und nicht versiegelt werden, 186.

Voranschlag für das Jahr 1837, 37.

Vorstellungen. Weisung für die Regierungsstatt¬
halter, in Betreff der an die Regierung und die
Behörden einzufendenden Vorstellungen, 17.

Voruntersuchungen bei Kriminalvergehen. Wei¬
sung darüber, 21.

Waadt. Erläuterung des Konkordats mit dortiger
Regierung, in Betreff der Ehescheidungsfälle und
außerehelichen Schwangerschaften, und foll dasselbe
genau gehandhabet werden, 138.

Wachseldorn, Buchholterberg und Gützenschwendi
bilden eine eigene Urverfammlung, 174.

Wahlart der vier Bezirksingenieurs, 101.
der Angestellten bei den Normalfchulen, 110.

Wahlversammlungen. Verfahren, wenn die Wie¬
dererwählung der Regierungsstatthalter gewünscht
wird, 131.

Waldkantonnementen- Verträge. Bestimmung der
Stipulationsgebühren, 114.

Wasserbau. Die Adsunktenstelle aufgehoben, 101.

WeidabtaufchS-Verträge. Bestimmung der Stipu¬
lationsgebühren, 114.
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Wirthfchaftspatenten. Vorschriften bei derselben
Erneuerung, 156.

Zehnten von Gemeinden, Korporationen und Priva¬
ten, werden denen des Staats gleich gestellt, 106.

Zinsschriften. Weisung in Betreff derselben Kan-
zellierung, 88.


	

